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Krankentaggeld 
 

Ein Mitarbeiter wird krank. Wie sind die Gehälter korrekt abzurechnen? 

Die Abrechnung ist davon abhängig, wie der Mitarbeiter versichert ist, welche Leistungen der Arbeitgeber im 

Krankheitsfall übernimmt, etc. Wir betrachten den Fall, dass der Mitarbeiter ab dem 3. Krankheitstag Taggeld 

bezugsberechtigt ist. Für die ersten beiden Tage ändert sich in der Lohnabrechnung vorerst nichts, da sich der 

Betrieb während dieser Zeit zur Lohnfortzahlung verpflichtet. Ab dem dritten Tag ändert sich vorerst auch 

nichts. Der Lohn wird weiterhin wie üblich ausbezahlt. In unseren Fallbeispielen ist der Mitarbeiter 4 Tage 

krank. 

 

Fall 1 (manuelle Berechnung, Auszahlung 80% KTG + 20% Arbeitgeber) 

Wenn der Arbeitgeber (gemäss Arbeitsvertag) die restlichen 20% auf 100% Lohn zahlt, muss das erhaltene 

Taggeld im gleichen Umfang wieder abgezogen werden. Der Mitarbeiter hat somit keine Einbussen in den Zula-

gen. 

Lohnarten 5700 Kranken-Taggeld und 5740 Korrektur Taggelder 

 

 

Fall 2 (automatische Berechnung mit Nettolohnausgleich, Auszahlung 80% KTG + 20% Arbeitge-

ber) 

In Fallbeispiel 1 fällt der Nettolohn höher aus, als wenn kein Krankentag-

geld ausbezahlt würde. Der Arbeitsvertrag ist üblicherweise so formuliert, 

dass der Mitarbeiter im Krankheitsfall oder bei Unfall dasselbe Gehalt erhal-

ten soll, wie im „Normalfall“. Hierzu bietet sich die Möglichkeit des Netto-

lohnausgleichs an. Der Grundlohnartenstamm stellt zu diesem Zweck die 

Lohnart 5746 Nettolohnausgleich zur Verfügung. Damit der Nettolohnaus-

gleich korrekt arbeitet, muss in den Stammdaten der Lohnarten, im Blatt Optionen 2 der Parameter Nettolohn-

ausgleich entsprechend eingestellt sein. 
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Lohnarten 5700 Kranken-Taggeld und 5740 Korrektur Taggelder: Nettolohnausgleich = ja 

Lohnart 5746 Nettolohnausgleich: Nettolohnausgleich = Ausgleichslohnart 

 

 

Abrechnungsstandard Liechtenstein LI 
 

Manuelle Berechnung, Auszahlung 80% KTG 

Nachdem die Versicherungsleistungen zwischen dem Betrieb und der Versicherungsgesellschaft abgerechnet sind, 

erfolgt in der Lohnabrechnung (in einer der dem Krankheitsfall nachfolgenden Abrechnungsperioden) die Korrek-

turzahlung. Auf der Lohnabrechnung erscheint einerseits das Gehalt wie gewohnt (z.B. Lohnart 5100 Monatslohn 

CHF 5'001.00). Zum andern wird über die Periode (in unserem Beispiel ab dem 3. Krankheitstag) der Gehaltsanteil 

berechnet und wieder in Abzug gebracht (z.B. Lohnart 5740 Korrektur Taggelder CHF -356.25). Mit der Lohnart 

5700 Kranken-Taggeld wird der 80% Anteil der Taggeld-Versicherungsleistungen vergütet. 

 


